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Forum

handeln, während es bei den ins eigene Sys-
tem gelesenen Daten ohne Weiteres zu
unbeabsichtigten Veränderungen kommen kann.

Das Bundesgericht kam demnachzumSchluss,

dassderArchitektenplannicht als«Plan fürdas
Grundbuch» im Sinn von Art. 732 Abs. 2 ZGB

taugt. Es wies die Beschwerde der X AG ab.
Die Abweisungsverfügung des Grundbuchverwalters

war folglich rechtens.

c. Bemerkungen
Der aktuelle Geometerplan im Original oder
als Ausdruck aus dem Internet) dient der

Rechtssicherheit. Einerseits wird bei der
Auslegung einer Dienstbarkeit –nebstdem
Grundbucheintrag Stichwort) – stets der Erwerbsgrund

Dienstbarkeitsvertrag samt Planbeilage)

herangezogen Art.738 ZGB). Andererseits
ist bei einer späteren Parzellierung des Grundstücks

dieBereinigungder Dienstbarkeiten an¬

hand des Mutationsplans und des Dienstbarkeitsplans

vorzunehmen Art. 974a ZGB).

Im Kanton Luzern ist hinsichtlich des Plans für
dasGrundbuchdas Informationsschreiben der
«Leitung Gruppe Grundbuch» vom 19.
Dezember 2011 massgebend. Gemäss diesem
Schreiben gelten – nebst dem traditionellen

Geometerplan Format A4 oderA3) – auch ein

Ausdruck aus dem kantonalen Internet-
Grundstückinformationssystem «GRAVIS»
sowie ein Auszug aus dem – jedermann
zugänglichen – «Geoportal» im Internet beide

gestützt auf die Daten des Geometers) als

«Plan für das Grundbuch»

Dr. iur. Roland Pfäffli, Notar, Grundbuchverwalter

von Thun.
MLaw Mascha Santschi Kallay, Rechtsanwältin,

Meggen LU.
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